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Beschlüsse des Bau- und Wirtschafts-
ausschusses vom 24. August 2016
Beschluss-Nr.: B/136/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt 
die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorha-
ben „Überdachung des vorhandenen Abstellraumes, Am Dudelteich, Fl.-Nr. 
214/7“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/137/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben „An-
bau an ein Einfamilienhaus, Grabaer Straße, Fl.-Nr. 7028/2“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/138/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Erweiterung des Farbenmarktes um Lager- und Ausstellungsflächen, Kulm-
bacher Straße, Fl.-Nr. 1424/14, 1427/16“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/139/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die Ertei-
lung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben „Ertüchti-
gung Treppenhaus, Hans-Gottwald-Straße, Fl.-Nr. 4700/49“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/140/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Neubau zweier landwirtschaftlicher Bergehalle (Halle 1-Ersatzneubau, 
Halle 2-Neubau), An der Ortsstraße, Fl.-Nr. 73/16 und 76/4“ in Saalfeld/OT 
Aue am Berg. 

Beschluss-Nr.: B/141/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Bauvoranfrage: Anbau an das bestehende Wohngebäude, Am Oberen Wat-
zenbach, Fl.-Nr. 480/3“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/142/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Statische Sicherung, Brudergasse, Fl.-Nr. 219 und 220/4“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/143/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Nach Erhaltungssatzung: Statische Sicherung, Brudergasse, Fl.-Nr. 219 und 
220/4“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/144/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 

„Neubau eines Einfamilienhauses mit Pkw-Doppel-Carport und Lager, Orts-
straße, Fl.-Nr. 54/2“ in Saalfeld/OT Aue am Berg. 

Beschluss-Nr.: B/145/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Nutzungsänderung Laden zu Imbiss, Blankenburger Straße, Fl.-Nr. 199“ 
in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/146/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Nach Erhaltungssatzung: Nutzungsänderung Laden zu Imbiss, Blanken-
burger Straße, Fl.-Nr. 199“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/147/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Erweiterung eines Wochenendhauses zum Einfamilienhaus, Wittmannsge-
reuther Straße, Fl.-Nr. 4261/2“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/148/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale bewilligt die 
Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten von Leitungsrechten 
auf den städtischen Flurstücken-Nr. 3993/117 für ein Gasleitungsrecht mit 
Kabelsystem, 6269/8 für ein Gasleitungsrecht und 557/18 für ein Freilei-
tungsrecht mit Freileitungsmast in Saalfeld-Gorndorf zu Gunsten der Stadt-
werke Saalfeld GmbH. 

Beschluss-Nr.: B/149/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben „Neu-
bau eines Einfamilienhauses, Dorfstraße, Fl.-Nr. 16/3“ in Saalfeld/OT Crösten. 

Beschluss-Nr.: B/150/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Errichtung von 2 PKW-Stellplätzen mit späterer Überdachung durch Car-
port, Tiefenbach, Fl.-Nr. 3631/9“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/152/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Neubau eines Einfamilienhauses, Rainweg, Fl.-Nr. 3938/24“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/153/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Errichtung einer umhausten Nebeneingangsüberdachung, Köditzgasse, 
Fl.-Nr. 622/12“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/154/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
„Nach Erhaltungssatzung: Errichtung einer umhausten Nebeneingangsü-
berdachung, Köditzgasse, Fl.-Nr. 622/12“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/155/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben 
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„Balkonanbauten an Wohnhäuser, Niedere Köditzgasse und Judengasse, Fl.-Nr. 
498/3“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/156/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben „Bal-
konanbauten an Wohnhäuser, Niedere Köditzgasse und Judengasse, Fl.-Nr. 
498/3“ in Saalfeld. 

Beschluss-Nr.: B/157/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Vergabe der Planungsleistungen an das Ing.-Büro Prof. Dr. Ing. U. Freundt 
aus Weimar. 

Beschluss-Nr.: B/158/2016
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschließt die 
Beauftragung der Ing.-Gesellschaft wbu mit der Planung des Straßenaus-
baus in der Florian-Geyer-Straße. 

Ausschreibung der Standplätze für den 
Saalfelder Wochenmarkt
im Zeitraum vom 10.01.2017 bis 30.12.2017

Die Durchführung des Saalfelder Wochenmarktes richtet sich nach den Be-
stimmungen der Saalfelder Marktordnung. Die Stadt Saalfeld/Saale schreibt 
zur Besetzung des Saalfelder Wochenmarktes folgende Standplätze aus:

Warengruppe 1 regionale Bauernprodukte  
  Selbsterzeuger                             7 Standplätze
  gärtnerische Erzeugnisse            7 Standplätze

Warengruppe 2 Imbissstände 
  Grillhähnchen              1 Standplatz
  Gulaschkanone             1 Standplatz
  Eis              1 Standplatz
  Sonstige               3 Standplätze

Warengruppe 3 Verkauf von Lebensmitteln
  Fleisch- und Wurstwaren            3 Standplätze
  Geflügel/Kaninchen              3 Standplätze
  Fisch              2 Standplätze
  Teig- und Backwaren             2 Standplätze
  Obst und Gemüse             3 Standplätze
  Milch, Milchprodukte, Käse            2 Standplätze
  Tee und Gewürze             2 Standplätze
  Sonstige              2 Standplätze

Die für die Bewerbung benötigten Formulare erhalten Sie in der Stadtverwaltung 
Saalfeld/Saale, Gewerbeabteilung, Markt 6, Zi. 2.04, 07318 Saalfeld/Saale oder un-
ter www.saalfeld.de. Die Bewerbungen sind bis spätestens 30. November 2016 
in der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale, Ordnungsamt-Gewerbeabteilung einzurei-
chen.

Ausschreibung der Standplätze für die 
Saalfelder Montagsmärkte

am 06.02., 06.03., 03.04., 08.05., 19.06., 03.07., 07.08., 
11.09., 02.10. und 06.11.2017 

Die Stadt Saalfeld/Saale schreibt zur Besetzung des Saalfelder Montags-
marktes folgende Standplätze aus:

 Anzahl der zu     
 vergebenden  
 Marktstände

 Standgröße in  
 lfd. m Front- 
 länge, max.  
 Standtiefe 3 m

 Warengruppe 1  regionale Bauern- 
 produkte (Selbster- 
 zeuger)

2 2 x 2 m

 Warengruppe 2  Imbissstände 2

 Gulaschkanone 1 4 m

 sonstige Imbissstände 1 6 m

 Warengruppe 3  Verkauf von Lebens- 
 mitteln 

5

 Fleisch- und Wurst-  
 waren 

2 2 x 3 m

 Milch, Milchprodukte,  
 Käse

1
5 m

 Tee und Gewürze 1 5 m

 Süßwaren 1 4 m

 Warengruppe 4  Haushaltstextilien 5

 Gardinen 1 14 m

 Hand- und Tischtücher,  
 Bettwäsche 4

2 x 4 m
1 x 5 m
1 x 7 m

 Warengruppe 5  Textilien und Ober- 
 bekleidung

21

 Damen- und Herrenober- 
 bekleidung 

9

1 x 4 m
4 x 6 m
2 x 7 m
2 x 8 m

 Kinderbekleidung 2 2 x 4 m

 Unter-, Nachtwäsche   
 und Miederwaren

7

 2 x 4 m
 3 x 7 m
 1 x 8 m
1 x 10 m

 Strümpfe und Socken 1 8 m

 Arbeitsbekleidung 1 8 m

 Warengruppe 6  Taschen, Schuhe,  
 Lederwaren,  
 Modeschmuck und  
 Accessoires

10

 Schuhe

4

1 x 3 m
1 x 5 m
1 x 6 m
2 x 7 m

 Kinderschuhe 1 6 m

 Uhren und 
 (Mode)Schmuck,  
 Accessoires

3
1 x 3 m
2 x 4 m

 Taschen und Leder- 
 waren
 Lederpflege

2

1

1 x 5 m
1 x 8 m

1 m

 Warengruppe 7  Haushaltswaren,  
 Glas und Porzellan

5

 Haushaltswaren 
2

1 x 4 m
1 x 8 m
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Saalfelder Villenführung
Auch in der Feengrottenstadt wurden um die Wende zum 20. Jahrhundert dem 
damaligen internationalen Trend entsprechend historisierende Villen gebaut, um 
den Aufstieg eines neu entstandenen wohlhabenden Bürgertums zu demonstrie-
ren. Stadtspaziergänge mit Dr. Renate Reuther führen zu malerischen Fassaden 
und den spannenden Geschichten der Erbauer und Bewohner. NÄCHSTER Ter-
min: Samstag, 15.10.2016, 14 Uhr
Karten und weitere Auskünfte: Tourist-Information Saalfeld, 03671/522181.

BÜRGERDIALOG
„(Un)Sicherheit in der Welt – wie wirkt sich das auf un-
ser Leben in Saalfeld aus?“

Das diesjährige Saalfelder Bierfest wurde eingezäunt und die Sicherheitsvorkeh-
rungen deutlich erhöht. Ähnliches war auch vom Rudolstädter Vogelschießen zu 
hören. Ein Zeichen, wie sehr die allgemeine Diskussion über den Terror und die 
Geschehnisse in Europa und Deutschland auch das Leben der Menschen vor Ort 
beeinflussen. Doch wie sieht das Gefahrenspektrum tatsächlich aus? Welche Aus-
wirkungen hat Deutschlands internationales Engagement für uns? Was können 
die Bürgerinnen und Bürger von Saalfeld und der Region selbst für ein friedliches 
Miteinander tun?

Das Forum Vernetzte Sicherheit (FVS) veranstaltet mit finanzieller Unterstützung der 
Bundeszentrale für politische Bildung und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwal-
tung Saalfeld/Saale zu diesem Thema einen Bürgerdialog. Podiumsgäste sind Bür-
germeister Matthias Graul, der Leiter Landespolizeiinspektion Saalfeld, Dirk Löther, 
und Dr. Philipp-Christian Wachs, Leiter des Hauses Rissen aus Hamburg.

20.09., 18:30 Uhr, Bürger- und Behördenhaus, Markt 6, großer Saal (2. OG)

„Historische Hospitale in Thüringen“
Hospitale waren einst Orte der organisierten Barmherzigkeit, der medizinischen, 
sozialen und geistlichen Fürsorge sowie der Verwahrung von Alten, Armen und 
Kranken. Thüringen verfügt bis heute über einen großen Bestand an historischen 
Hospitalbauten. Mehr als zwanzig solcher Einrichtungen werden im Rahmen der 
Wanderausstellung „Historische Hospitale in Thüringen“ der Volkskundlichen Bera-
tungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen und der Volkskundlichen Kommissi-
on für Thüringen vorgestellt. Weitere Information unter museumimkloster.de.

Saalfelder Stadtmuseum, 11.09.2016 bis 22.01.2017

Öffentliche Stadtführung
01.10./ 08.10./ 15.10./ 22.10./ 29.10
jeweils 11 Uhr ab Tourist-Information
Infos und Karten: Tourist-Information, 03671/52218.

Saalfelder Nachtschwärmerei
08.10./ 22.10.2016
jeweils 21 Uhr ab Tourist-Information
Infos und Karten: Tourist-Information, 03671/52218.

 Kurzwaren 1 7 m

 Staubsauger 1 4 m

 Töpfe und Pfannen 1 6 m

 Warengruppe 8  Sonstiges 15

 Holzwaren und Holz- 
 spielzeug

1 6 m

 Fellwaren 2 2 x 6 m

 Tonträger 2 2 x 3 m

 Korbwaren
2

1 x 5 m
1 x 3 m

 Geschenkartikel
3

1 x 3 m
2 x 4 m

 Gesundheitspflege 1 6 m

 Stahlwaren 1 3 m

 Sonstige 2 2 x 2 m

Die für die Bewerbung benötigten Formulare erhalten Sie in der Stadtverwaltung 
Saalfeld/Saale, Gewerbeabteilung, Markt 6, Zi. 2.04, 07318 Saalfeld/Saale oder un-
ter www.saalfeld.de. Die Bewerbungen sind bis spätestens 30. November 2016 
in der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale, Ordnungsamt-Gewerbeabteilung einzurei-
chen.

Öffentliche Bekanntmachung
Widerspruch gegen Datenübermittlungen nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG)

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Meldebehörde befugt Daten an an-
dere Stellen zu übermitteln. In den nachfolgend genannten Fällen haben Sie das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.

Auf die Möglichkeit der Eintragung von Übermittlungssperren haben die Melde-
behörden gemäß den §§ 36 Abs. 2, 42 Abs. 2 und 50 Abs. 5 BMG die Einwohner 
einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung zu unterrichten.

        1. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass jeder Einwohner gemäß § 50  
                    Abs. 5 BMG der Weitergabe der zu seiner Person gespeicherten Daten
           a. an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl- 
             vorschlägen in Zusammenhang mit Wahlen und Ab- 
                                    stimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den  
                                        sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten
                             b. an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und  
                   Ehejubiläen (Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag und  
                                  jeder weitere fünfte, ab dem 100. Geburtstag jeder; Eheju- 
                                      biläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum)
                             c. an Adressbuchverlage
                   widersprechen kann.
        2. Gemäß § 36 Abs. 2 BMG ist eine Datenübermittlung von Daten zu Per- 
                sonen, die im nächsten Jahr volljährig werden, nach § 58 c Abs. 1 des  
                       Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz –SG) an  
               das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr zum Zwe- 
               cke der Versendung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den  
                Streitkräften nur zulässig, soweit die Betroffenen nicht widersprochen  
          haben. Auf das Widerspruchsrecht wird hiermit ausdrücklich hinge- 
                   wiesen.
        3. Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell- 
          schaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben Daten regelmäßig übermitteln.  
                      Gemäß § 42 Abs. 3 BMG wird hiermit auf das Widerspruchsrecht gegen  
               die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge- 
         sellschaft, der die meldepflichtige nicht Person angehört, sondern  
          Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören, hinge- 
                   wiesen.

Ein Widerspruch gegen die Weitergabe der gespeicherten Daten (Übermitt-
lungssperre) ist schriftlich an die Stadtverwaltung Saalfeld/Saale, Bürger-
service, Markt 1, 07318 Saalfeld/Saale zu richten.

Zur eindeutigen Nachweisführung bittet die Stadt Saalfeld/Saale darum, das For-
mular „Widerspruch gegen Datenübermittlung nach dem Bundesmeldegesetz 
(BMG)“ zu verwenden. Formulare erhalten Sie direkt im Bürgerservice der Stadt 
Saalfeld/Saale und können unter www.saalfeld.de abgerufen werden. Widersprü-
che, die bereits gegenüber dem Bürgerservice der Stadt Saalfeld/Saale geltend 
gemacht wurden, behalten ihre Gültigkeit, sofern diese nicht widerrufen werden.


